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Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde
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1.1.1.1.



Diese Kriterien wurden bei der Modulplanung durch den Vorhabenträ-
ger berücksichtigt. Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, sind für die 
spätere Belegung der Flächen die Inhalte des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes ausschlaggebend. An diesem ist die Bilanzierung 
des Vorhabens ausgerichtet. Der Vorhabenplan ist der 3. Bestandteil 
der Planunterlagen.
Die in der Planzeichnung festgesetzte GRZ von 0,8 entspricht der zu-
lässigen Grundflächenzahl nach § 17 BauNVO für sonstige Sonder-
gebiete nach § 11 BauNVO.  
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Planunterlagen werden um ein Gutachten zur FFH-Vorprüfung 
und der Kartierung von Zug- und Rastvögeln ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Erforderlichkeit der Ost-West-Ausrichtung auf einer Teilfläche des
sonstigen Sondergebietes beruht darauf, dass Energie auch in den 
Nachmittags- und Abendstunden zur Verfügung stehen soll. Allein 
bei einer Südausrichtung der Module ist eine langfristige Bereitstel-
lung von Energie über den gesamten Tag nicht gewährleistet.
Eine Begründung hinsichtlich der erforderlichen Ost-West- Ausrich-
tung wird sowohl in die Begründung zum B-Plan als auch in den Um-
weltbericht aufgenommen.
Die Anlagengröße entspricht den Vorgaben des Kriterienkataloges 
der EG Tangerhütte.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Derzeit werden von der EH Stadt Tangerhütte mehrere Bauleitplan -
verfahren zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Au-
ßenbereichsflächen des Stadtgebietes vorbereitet (Stand 
18.01.2023). Alle Flächen befinden sich in größeren Entfernungen 
zum geplanten Vorhaben. Weitere potenzielle Flächen für PVA befin-
den sich in Weißewarte, Schernebeck, Schönwalde, Tangerhütte, 
Uchtdorf, Cobbel und Kehnert. Davon liegen die nächstgelegenen 
Flächen in Cobbel (ca. 3,7 km) und Kehnert (6 km).
Bestehende Anlagen befinden sich in Elversdorf, Grieben, Tangerhüt-
te, Mahlpfuhl und Uchtdorf.
Der überwiegende Teil der Gemarkung Ringfurth innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes Elbaue-Wahlenberge (LSG0103SDL), dem 
FFH-Gebiet Elbaue bei Bertingen (FFH0037LSA) und dem EU-SPA 
Gebiet Elbaue Jerichow (SPA0011LSA) liegt, damit ist die Möglich-
keit zur Anlage von Freiflächen-Photovoltaikanlagen stark einge-
schränkt. Hinzu kommen die geringen Bodenwertzahlen, die nur eine 
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1.11.11.11.1
1.11.11.11.1

1.21.21.21.2

1.21.21.21.2

1.31.31.31.3

1.31.31.31.3

1.41.41.41.4

1.41.41.41.4



eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zulassen. 
Planungsalternativen sind daraus folgend innerhalb der Gemarkung 
Ringfurth nicht vorhanden. Hinzu kommt eine eingeschränkte Flä-
chenverfügbarkeit, die zur Auswahl der Flächen geführt hat.
Bei der Planung wurde darauf geachtet höherwertige Lebensräume 
möglichst zu erhalten und neue Gehölze zu pflanzen, um den Eingriff
in den Naturhaushalt und in die Landschaft zu reduzieren.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Der Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte hat den von ihr erarbeitete-
ten Kriterienkatalog vom 06.07.22 ihren Entscheidungen zu Aufstel -
lungsbeschlüssen für Freiflächensolaranlagen zugrunde gelegt. Die 
Anwendung des Kriterienkataloges sorgt für eine ausgewogene 
Standortverlung der PV-Freiflächenanlagen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Abgrenzung eines Plangebietes in Verbindung mit einem Plan-
aufstellungsbeschluß bedeutet nicht, daß sich das Plangebiet im 
Rahmen der Verfahrensdurchführung nicht ändern kann.
Über Änderungen des Geltungsbereiches werden die beschließen-
den städtischen Gremien im Zuge des Planverfahrens im Rahmen 
der erforderlichen Beschlußfassungen informiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1.61.61.61.6

1.61.61.61.6



Entsprechend dem Gesetz der Bundesregierung „Gesetzes zu So-
fortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ wird zur Be-
schleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in allen 
Rechtsbereichen im Erneuerbare-Energien-Gesetz der Grundsatz 
verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden
öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Bis 
die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral 
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den. Dies gilt nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnis-
verteidigung. Es besteht ein dringender Grund, weil die Ortschaft 
Ringfurth schnell handeln möchte und die Erarbeitung für eines ge-
samte Einheitgemeinde Stadt Tangerhütte einige Zeit in Anspruch 
nehmen würde, ehe die erforderlichen planerischen Voraussetzungen
zur Errichtung von FPA vorliegen würden, sieht sie einen zwingenden
Handlungsbedarf. 
Das Vorhaben wird von allen Eigentümern und Bewirtschaftern antizi-
piert, da eine landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der geringen Bo-
dengüte und -beschaffenheit aus wirtschaftlichen Gründen nicht an-
zustreben wäre.
Die Ortschaft Ringfurth mißt der Nutzung von regenerativer Energie- 
als Maßnahme zur Reduzierung der Treibhausgase in der Athmos-
phäre eine hohe Priorität zu. 
Sie schätzt ein, daß das Vorhaben einer geordneten baulichen Ent-
wicklung der Entwicklung der Ortschaft Ringfurth entspricht.
Diese Gründe lagen der Entscheidung zugrunde, einen vorzeitigen 
Bebaungsplan aufzustellen. Nachteile für eine städtebauliche Ent-
wicklung sind nicht zu prognostizieren.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales hat eine der Planung 
zustimmende Stellungnahme abgeben.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

siehe Pkt. 1.1 der Abwägung Seite 3
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1.81.81.81.8
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1.71.71.71.7

1.81.81.81.8

1.91.91.91.9

1.71.71.71.7



siehe Pkt. 1.3 der Abwägung Seite 3

Die Modulreihenabstände sind im Bebauungsplan nicht festgesetzt.
Brachestreifen sind mit einer Breite von 10 m festgesetzt. 
Diese Festsetzungen wurden naturschutzfachlich geprüft.
Der Wildtierkorridor wird an der engsten Stelle des Geltungsberei-
ches in einer Breite von 30 m angelegt. Entlang der Waldkante ist 
zwischen Wald und Geltungsbereich ein Abstand von 20 m vorgese-
hen, der frei von Bebauung bleibt und als Wildkorridor fungieren 
kann. Mit der Anordnung des Wildtierkorridors im südlichen Bereich 
des Geltungsbereiches kann die Fläche in östliche Richtung durch
quert werden. Im nördlichen Teil übernimmt der 20 m breite Streifen 
diese Funktion.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Bestandsgehölze sind von den Auswirkungen der Planung nicht 
betroffen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.
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1.101.101.101.10

1.111.111.111.11

1.101.101.101.10

1.121.121.121.12

1.111.111.111.11

1.121.121.121.12



Der Hinweis findet Berücksichtigung. Die Planunterlagen/Bilanzierung
werden dahingehend ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Der Sachverhalt wird geprüft und ggf. eine Anpassung vorgenom-
men. Es wird die GRZ des Vorhabenplanes ermittelt und der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung zugrundegelegt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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1.131.131.131.13

1.141.141.141.14

1.131.131.131.13

1.141.141.141.14



Die Maßnahme wird geprüft und ggf. korrigiert.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird als ausreichend angesehen, daß die Abnahmebeteiligung der
UNB an der Pflanzungsabnahme in der Planbegründung/Umweltbe-
richt aufgeführt ist. Der richtige Ort ist der Vorhabendurchführungs-
vertrag.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Planunterlagen werden um ein Gutachten zur FFH-Vorprüfung 
und der Kartierung von Zug- und Rastvögeln ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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1.151.151.151.15

1.161.161.161.16

1.151.151.151.15

1.171.171.171.17

1.171.171.171.17



Die Planunterlagen werden um eine Kartierung von Zug- und Rastvö-
geln ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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1.181.181.181.18

1.181.181.181.18



Das Landeszentrum Wald wurde an der Planung beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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1.191.191.191.19
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Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.
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2.22.22.22.2

1.211.211.211.21

1.221.221.221.22

Der Belang der Löschwasserbereitstellung betrifft dem Planverfahren 
nachgelagerte Planungsschritte.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

Das Plangebiet liegt außerhalb von archäologischen Kulturdenkma-
len nach § 14 Abs. 1 DenkmschG LSA.
Es liegt in einem Bereich nach § 14 Abs. 2 DenkmschG LSA, in dem 
begründete Anhaltspunkte bestehen, daß Kulturdenkmäler entdeckt 
werden können.
In die Begründung wird ein Hinweis aufgenommen, daß es sich bei 
dem Plangebiet um einen Bereich handelt, der nach § 14 Abs. 2 
DenkmschG LSA beurteilt wird. Den Umgang mit archäologischen 
Funden regelt das Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (DenkmschG LSA).
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.  

1.211.211.211.21

1.221.221.221.22
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2.2.2.2.



Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales stellt fest, daß der Pla-
nung keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen und stimmt dem 
Vorhaben zu.
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In seiner Stellungnahme zum 2.Entwurf des vorzeitigen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes vom 16.07.2025 hat die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft keine Hinweise oder Bedenken zur Lage der Pla-
nung innerhalb der genannten Vorbehaltsgebiete geäußert.
Am 26. März 2025 hat die Regionalversammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Altmark den 1. Entwurf der Neuaufstellung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 2027 gebilligt. Das Vorbe-
haltsgebiet für Erstaufforstung wird künftig nicht mehr dargestellt.
Die Vorbehaltsgebiete für Tourismus und den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems sollen unverändert beibehalten werden (vgl. 
Festlegungskarte REP Altmark 2027). Im Westen tangiert das Vorha-
ben ein Vorranggebiet für Forstwirtschaft.
Den o.g. Vorbehaltsgebieten wurde entsprechend dem jeweiligen Ge-
wicht ausreichend Rechnung getragen.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise werden berücksichtigt.
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2.22.22.22.2
2.22.22.22.2
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Der Hinweis zur Datensicherung wird bei der weiteren Verfahrens-
durchführung beachtet.
Abwägungsvorschlag: Dier Hinweis wird berücksichtigt.
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3.3.3.3.



Die Regionale Planungsgemeinschaft hat keine Hinweise oder 
Bedenken zur Lage der Planung innerhalb der genannten Vorbehalts-
gebiete geäußert und der Planung zugestimmt.
Am 26.03.2025 hat die Regionalversammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Altmark den 1. Entwurf der Neuaufstellung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 2027 gebilligt. 
Das Vorbehaltsgebiet für Erstaufforstung wird künftig nicht mehr dar-
gestellt.
Die Vorbehaltsgebiete für Tourismus und den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems sollen unverändert beibehalten werden (vgl. 
Festlegungskarte REP Altmark 2027). Im Westen tangiert das Vorha-
ben ein Vorranggebiet für Forstwirtschaft.
Den o.g. Vorbehaltsgebieten wurde entsprechend dem jeweiligen Ge-
wicht ausreichend Rechnung getragen. Die Anregungen aus vorheri-
gen Stellungnahmen wurden berücksichtigt.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise wurden berücksichtigt.
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4.14.14.14.1
4.14.14.14.1



Die Landesverwaltungsbehörde (Referat 403 - Immisionsschutz) 
äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt dem Planvorha
ben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die Landesverwaltungsbehörde (Referat Wasser) äußert keine An-
regungen oder Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.
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5.5.5.5. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

5.15.15.15.1

5.25.25.25.2

5.15.15.15.1

5.25.25.25.2
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ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

6.6.6.6.



Konversionsflächen, Brachflächen oder nicht ausgelastete Gewerbe
gebietsflächen standen in der Gemarkung Ringfurth nicht in einem 
entsprechenden Umfang zu Verfügung oder waren bereits in Nut-
zung.
Das Plangebiet liegt auf Flächen, die als benachteiligte Gebiete ge-
mäß Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO) beurteilt werden.
Eine entsprechende Prüfung wurde von der Einheitsgemeinden Stadt
Tangerhütte durchgeführt.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise wurden berücksichtigt.

Bei einer Gemarkungsfläche der Ortschaft Ringfurth vom 1.252 ha 
und einer Plangebietsgesamtgröße von 53,7 ha beträgt der Flächen
anteil des Plangebietes ca. 4,2 %.
Das Plangebietes schließt nicht bebaubare Flächen zur Einhaltung 
eines ausreichenden Waldabstandes und Wildkorridorflächen ein, so 
daß die Flächen zur Errichtung der PVFA ca. 46,8 ha groß sind. 
Das entspricht einem Flächenanteil von ca. 3,7 %.
Damit liegt die nutzbare sonstige Sondergebietsfläche unterhalb der 
zulässigen 50-ha-Einzelgröße.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die festgesetzten Wildkorridore werden nicht eingezäunt, damit 
deren Durchgängigkeit gesichert ist.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

24

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

6.16.16.16.1

6.26.26.26.2

6.16.16.16.1

6.26.26.26.2

6.36.36.36.3

6.36.36.36.3



Das Biosphärenreservat Mittelelbe äußert keine Anregungen oder 
Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

25

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

7.7.7.7.

7.17.17.17.1

7.17.17.17.1



Für die Freiflächensolaranlage besteht es kein Beleuchtungserfor-
dernis.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

26

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

7.27.27.27.2

7.27.27.27.2



Die Bundeswehr äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

27

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

8.8.8.8.

8.18.18.18.1

8.18.18.18.1



28

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

9.9.9.9.



Das Plangebiet liegt außerhalb von archäologischen Kulturdenkma-
len nach § 14 Abs. 1 DenkmschG LSA.
Es liegt in einem Bereich nach § 14 Abs. 2 DenkmschG LSA, in dem 
begründete Anhaltspunkte bestehen, daß Kulturdenkmäler entdeckt 
werden können.
In die Begründung wird ein Hinweis aufgenommen, daß es sich bei 
dem Plangebiet um einen Bereich handelt, der nach § 14 Abs. 2 
DenkmschG LSA beurteilt wird. Den Umgang mit archäologischen 
Funden regelt das Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (DenkmschG LSA).
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.  

29

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

9.19.19.19.1

9.19.19.19.1



30

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF



Der angefragte Versorgungsträger verfügen über keine versor-
gungstechnischen Leitungen im Plangebiet.
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 

31

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

10.10.10.10.

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1



Entsprechend dem Gesetz der Bundesregierung „Gesetzes zu So-
fortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ wird zur Be-
schleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in allen 
Rechtsbereichen im Erneuerbare-Energien-Gesetz der Grundsatz 
verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden
öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Bis 
die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral 
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den. Dies gilt nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnis-
verteidigung. Es besteht ein dringender Grund, weil die Ortschaft 
Ringfurth schnell handeln möchte und die Erarbeitung für eines ge-
samte Einheitgemeinde Stadt Tangerhütte einige Zeit in Anspruch 
nehmen würde, ehe die erforderlichen planerischen Voraussetzungen
zur Errichtung von FPA vorliegen würden, sieht sie einen zwingenden
Handlungsbedarf. 
Das Vorhaben wird von allen Eigentümern und Bewirtschaftern antizi-
piert, da eine landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der geringen Bo-
dengüte und -beschaffenheit aus wirtschaftlichen Gründen nicht an-
zustreben wäre.
Die Ortschaft Ringfurth mißt der Nutzung von regenerativer Energie- 
als Maßnahme zur Reduzierung der Treibhausgase in der Athmos-
phäre eine hohe Priorität zu. 
Sie schätzt ein, daß das Vorhaben einer geordneten baulichen Ent-
wicklung der Entwicklung der Ortschaft Ringfurth entspricht.
Diese Gründe lagen der Entscheidung zugrunde, einen vorzeitigen 
Bebaungsplan aufzustellen. Nachteile für eine städtebauliche Ent-
wicklung sind nicht zu prognostizieren.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

32

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

12.12.12.12.
12.112.112.112.1

12.112.112.112.1



33

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF



Der Verband äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

34

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

15.15.15.15.

15.115.115.115.1

15.115.115.115.1



Das Landesamt äußert keine Hinweise oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.

35

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

16.16.16.16.

16.116.116.116.1

16.116.116.116.1



36

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF



Die Landesbehörde äußert keine Hinweise oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.

37

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

17.17.17.17.

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1



Das Telekommunikationsunternehme äußert keine Hinweise oder 
Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.

38

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

18.18.18.18.

18.118.118.118.1

18.118.118.118.1



Das Telekommunikationsunternehme äußert keine Hinweise oder 
Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.

39

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

17.17.17.17.

17.117.117.117.1

19.119.119.119.1
19.19.19.19.



Das Landesamt äußert Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Die Hinweise werden mit der Fortführung der Planung beachtet.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

40

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

20.20.20.20.

20.120.120.120.1

20.120.120.120.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

41

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

21.21.21.21.
21.121.121.121.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

42

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

22.22.22.22.

22.122.122.122.1

22.122.122.122.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

43

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

23.23.23.23.

23.123.123.123.1

23.123.123.123.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

44

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

VORZEITIGER VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN "BÜRGERSOLARPARK RINGFURTH" 
ORTSCHAFT RINGFURTH, ORTSTEIL RINGFURTH ABWÄGUNGSVORSCHLAG 2. ENTWURF

24.24.24.24.

24.124.124.124.1

24.124.124.124.1


